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OKK-Informationen

Neuerungen im Kommissariatsdienst

1. Vorschriften
1.1. Neue Vorschriften ab 1.1. 88

Es werden neu erlassen:

- Verzeichnis der Vorschriften für den Kommis-
sariatsdienst (W Kom 88)

- Régi. 51.3/II Verzeichnis der Tankstellen
(VTS 88)

Diese Unterlagen werden bis Mitte Dezember
wie üblich an alle KK, Kom Of und Qm zuge-
stellt, welche für die Bestellung und Verteilung
der nötigen Exemplare für die ihnen administra-
tiv unterstellten Rechnungsführer besorgt sein
werden.

1. 2. Im Jahre 1988 neu erscheinende
Vorschriften

- Regl. 60.1 Truppenhaushalt (TH)

- Regl. 60.4 Behelf für Einheitsfouriere
(BEFO)

- Behelf 60.5 Menuvorschläge (MV)

- Regl. 60.7 Organisation und Führung
der Detachementsküche
(OFDK)

- Form. 6.24 Fourier-Agenda

Diese Vorschriften sind bereits im Druck und
werden bis spätestens Mitte 1988 erscheinen. Im
1. Quartal 1988 werden wir den KK, Kom Of und
Qm die Karte für die Bestellung dieser Vorschrif-
ten für alle im Verteiler aufgeführten Empfänger
zustellen. Dazu werden diese neuen Vorschrif-
ten im «Der Fourier» besonders vorgestellt.

Wir bedauern, dass diese Vorschriften infolge
von Personal- und Druckschwierigkeiten nicht
früher herausgegeben werden können.

Der Wortlaut eines Befehls zeigt an, was

zu tun ist; die Art, in der er erteilt wird,
erzeugt die Stimmung, mit der er aus-
geführt wird.

ß.C C/arkc, affierifc Genera/

2. Verpflegungsdienst
2.1. Armeeproviant

- Im Armeeproviant-Sortiment wird als neuer
Artikel eingeführt:
337.9443 Getreidestengel

Sammelpackung:
100 Stück zu je 20 g

Preis:
Fr. -.30 pro Stück

Es handelt sich hier um einen Stengel aus
Getreideprodukten, assortiert in den Aromen
Apfel, Flonig und Zitrone. Jeder Stengel hat
einen Nährwert von 80 Kcal und eignet sich sehr
gut - wie Truppenversuche gezeigt haben - als

Zwischenverpflegung.

- Die bisherige «Klare Suppe, konzentriert»
wird durch Fleischbouillon ersetzt. Demnach
ist es nötig, die Nr. und die Bezeichnung die-
ses Artikels anzupassen. Anstelle des Artikels
337.9211 Klare Suppe, konzentriert, wird ab
1.1. 88 neu eingeführt:

337.9212 Fleischbouillon

Die Sammelpackung und Verwendung dieses
Artikels bleibt gleich wie bei der bisheri-
gen «Klare Suppe».

- Die Sammelpackung des Artikels 333.9273

Knöpfli, wird der in zivil handelsüblichen Ver-
packung von 6 Paketen zu je 1,5 kg (bisher 4

Pakete) angepasst.

- Die Preise verschiedener Artikel mussten der
heutigen Preislage angepasst werden. Insge-
samt beträgt die Teuerung 3 %. Unabhängig
von den ab 1.1. 88 gültigen Preise für die
durch Selbstsorge zu beschaffenden Nah-
rungsmittel, erfährt der Verpflegungskredit
durch die Teuerung des Armeeproviantes
eine Erhöhung von 10 Rappen. Der neue Ver-
pflegungskredit wird gegen Ende 1987 mit
dem Zirkular «Verpflegungskredit und Rieht-
preise gültig ab 1.1. 88» bekanntgegeben.
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2. 2. Rückschub an Armeeverpflegungsmagazin
(AVM)

Gestützt auf die bisherigen Anordnungen, durf-
ten dem AVM nur ganze Samme/pac/amgen
zurückgeschoben werden. Die Truppe hat dem-
zufolge oft Schwierigkeiten, Armeeproviant in
angebrochenen Sammelpackungen zu verkau-
fen.

Aus diesem Grunde wird die Anordnung in
bezug auf den Rückschub von Armeeproviant
wie folgt geändert:

«Armeeproviant in Originalverpackungen (Do-
sen, Säcke, Pakete usw.) und von einwandfreier
Qualität, welcher nicht nach VR Ziffer 125 ver-
kauft werden kann, ist an das AVM Brenzikofen
zurückzuschieben.»

Bei einer nächsten Revision des VR wird auch
Ziffer 125 überprüft und neu redigiert.

2. 3. Studien über das Verpflegungswesen

Eine der wichtigsten Aufgaben des OKK ist die
Leitung des Verpflegungswesens unserer
Armee. Zu diesem Zweck hat es sich ständig
über die neuen Erkenntnisse der Ernährungs-
Wissenschaft zu informieren, Marktforschungen
über die laufend verbesserten oder neu entwik-
kelten Nahrungsmittel durchzuführen, sowie
die Organisation des Verpflegungsdienstes zu
prüfen und gegebenfalls den neuen Verhältnis-
sen anzupassen.

Zur Zeit und in der nächsten Zukunft befasst
sich das OKK insbesondere mit drei aktuellen
Problemen:

- Ophw/Vra/zg rfer 7hvp/;e« ve rp/7ega «g

Die heutige Organisation der Verpflegung
kennt eine Vielzahl von Begriffen und Ver-
pflegungsmöglichkeiten (Tages-, Kriegstages-
portion, Not-, Reserve-, Kampfportionen
usw.). Dazu weicht die Grundausrüstung der
Truppe und die Autonomie im Bereich der
Verpflegung von derjenigen anderer Versor-
gungsgütern ab.

Mit einer unter dem Namen «OPTIMA Ver-
pflegung» zu bearbeitende Studie will man
u.a. die Organisation der Verpflegung (Reduk-
tion der Verpflegungsmöglichkeiten, der Por-
tionen sowie evtl. des Pflichtkonsums) und
die Beschleunigung der Kriegsmobilmachung
durch neue Festlegung der Grundausrüstung
und Vpf-Autonomie erreichen.

- ße//e/erw«g c/er 7>wppe m/t ^4ra2<?e/?rcwa/7Z'

Es kommt immer vor, dass Rechnungsführer
in bezug auf die Bestellung von Armeepro-
viant Schwierigkeiten haben. Das AVM muss
beim Erhalt der Bestellung oft Korrekturen
anbringen oder Rückfragen stellen. Bisweilen
ist die Menge des zurückgeschobenen
Armeeproviantes oft enorm.
Das OKK will mit der Durchführung einer
Studie die Verbesserung dieser Situation
anstreben.

- FDF-F/ns'atz im

Auch im Verpflegungsdienst der Armee kann
man am «Computer» nicht vorbeischauen,
obschon man mit der Zuteilung von EDV-
Mitteln für die Kp-Büros sicher noch einige
Zeit warten muss. Es kann jedoch nicht ver-
schwiegen werden, dass bereits heute Kdt,
Dienstchefs und Rechnungsführer auf priva-
ter Basis Dienstaufgaben mit EDV-Mitteln
lösen (siehe «Der Fourier» Nr. 4 vom April
1987, Seiten 150 - 155).

Die Auseinandersetzung mit dem Computer
drängt sich also früher oder später auf, wobei
der Auftrag und insbesondere der Kriegsein-
satz der Truppe sowie der Einsatz des Men-
sehen nicht vergessen werden darf.

Während der «IGEHO» (Internationale Fach-
messe für Gemeinschaftsverpflegung, Hostel-
lerie und Restauration, Basel 19. - 25.11,87),
hat das OKK in Zusammenarbeit mit Four
Spichiger, Basel, an seinem Stand «Kp-Büro
2000: Utopie oder Wirklichkeit?» die Mög-
lichkeit, den EDV-Einsatz in der Bearbeitung
der Menupläne,der Berechnungen der Kosten,
der Erstellung der Bestellungen von Verpfle-
gungsmitteln gezeigt.

Es geht in den nächsten Jahren darum, eine
Studie durchzuführen, um zu prüfen, wie die
besonderen Verhältnisse einer Milizarmee
den Einsatz des Computers erlauben, und wie
Aufwand und Ertrag, ausbildungs- und ernst-
fallmässige Applikation in Einklang gebracht
werden können.

In bezug auf diese Studien sind nicht sofortige
Neuerungen zu erwarten. Um fundierte Ent-
Scheidungsgrundlagen zu schaffen, müssen die
vorgeschlagenen Lösungsvarianten bei der
Truppe getestet werden (Truppenversuche).

Wir werden später aufdiese Studien zurückkom-
men und Sie darüber informieren.
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3. Betriebsstoffdienst
3.1. Wintersicherer Dieseltreibstoff

Anfangs dieses Jahres haben wir Sie über die
Einführung einer neuen Qualität Dieseltreib-
stoff zur Vermeidung der Schwierigkeiten beim
Einsatz der Dieselmotorfahrzeuge im Winter
orientiert.
Die Beschaffung dieses Treibstoffes läuft pro-
grammgemäss, so dass ab diesem Herbst nur
noch die neue Qualität nachgeschoben wird.
Der neue Dieseltreibstoff garantiert die Winter-
festigkeit bis zu einer Aussentemperatur von
-7R Graü CWS/ms.

Die Beimischung von Petrol zwecks Vorbeu-
gung von Fahrstörungen 6e/' t/c/ercn 7emperaf«-
r<?« hat wie folgt zu erfolgen:

Für Winterfestigkeit:

- bis - 2l" C Beimischung von 20 % Petrol
- bis - 23" C Beimischung von 30 % Petrol

3. 2. Entsorgung von Altölen

Mit Gültigkeit ab 1. 1. 87 wurde die Weisung des

Oberkriegskommissärs für die Entsorgung von
Altölen erlassen (siehe «Der Fourier» Nr. 4,

April 1987, Seiten 161 - 162).

In Ergänzung zu Ziffer 6.2. dieser Weisung tei-
len wir Ihnen mit, dass Altöl künftighin auch an
die Basisversorgungsplätze abgegeben werden
kann. Diese verfügen über eine gewisse Anzahl
«rote Kanister», so dass der Rückschub volle
gegen leere Kanister möglich ist.

4. Rechnungswesen
4.1. VR und VRE

Nach einem Jahr Erfahrungen mit dem VR 87

stellen wir fest, dass dieses Reglement sehr
guten Anklang gefunden hat. Es wird als über-
sichtlich, einfach und handlich beurteilt. Auch
die Einführung des VR wurde als positiv bewer-
tet.

Hiernach geben wir die Interpretation einiger
Ziffern bekannt:

KR 722, /16«z/z 2

Er ist so zu interpretieren, dass allfällige vom
Lieferanten in Rechnung gestellte Frachtkosten
zulasten der Dienstkasse unter Belastung des

Verpflegungskredites zu verbuchen sind.

KR 760, 7?Mc7«ta/>e a

Als Dienstreise und somit mit Anrecht auf Aus-
Zahlung der Logisentschädigung gelten auch die
Reisetage nach VR Ziffer 71 und 90

KR 259

Der Oberfeldkommissär bemängelt, dass diese
Vorschrift selten befolgt wird.

Diese Listen sind für die Erledigung der einge-
henden Schadenanzeigen, meist nach Truppen-
wegzug, ausserordentlich wichtig. Die Rech-
nungsführer müssen die Kdt und Adj auf diese
Vorschrift aufmerksam machen und selber die
Zustellung dieser Listen sicherstellen.

KR£ 34

Diese Ziffer gilt auch für Untersuchungs- und
Krankenzimmer.

Die Entschädigungen nach Bst c sind auch für
die Einrichtung der Untersuchungszimmer gül-
tig.

KR/7 52, A//ergeW /wr R/erüe

Dieses wird per 1.1. 88 von Fr. 19.- auf TT. 22.-
pro Tag erhöht. Den Truppen mit Pferden wird
diese Änderung mit einem Schreiben, als Bei-
läge zum Vorschussmandatheft, noch beson-
ders bekanntgegeben.

In den Reglementen werden diese Anpassungen
anlässlich der nächsten Revision des VR
bzw. beim Neudruck der VRE (voraussichtlich
1.1. 89) vorgenommen.

4. 2. Mannschaftskontrolle

In der «PISA, Anleitung für die Truppe» Ziffer
2.1.5., Seite 21 steht:

«Mannschaftskontrolle als Buchhaltungsbeleg
für das OKK (mindestens zwei Exemplare).»

Wir machen darauf aufmerksam, dass der Buch-
haltung /erf/gV/c/i e/n £3cem/?/ar der Mannschafts-
kontrolle mit allen Mutationen und den einge-
tragenen Soldtagen beizulegen ist (VR 22).

4. 3. Sozialversicherungen
Die Sektion Rechnungswesen des OKK hat das

«Merkblatt für die Truppenrechnungsführer
über die Sozialversicherung» per 1.1. 88 den
neuen Verhältnissen angepasst.

Dieses Merkblatt findet praktisch nur in den
Schulen und Kursen Anwendung. Benötigte
Exemplare können beim OKK, Sektion R,
3003 Bern (Telefon 031 67 43 19)

angefordert werden.
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